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Liebe Auszubildende,
liebe Leserinnen und Leser,

das vorliegende Lehrbuch ist als Lehr- und Übungsbuch für das 3. Ausbildungsjahr gedacht.
Dabei wurde der aktuelle Rahmenlehrplan mit den zu vermittelnden Lerninhalten und berufli-
chen Handlungskompetenzen berücksichtigt.

Das Autorenteam besteht aus praxisorientierten Fachleuten. Für die Erstellung dieses Lehr-
buchs haben sich Juristinnen, Rechtsanwaltsfachangestellte und Berufsschullehrerinnen
zusammengetan, um den Lesern eine Vielzahl von Erfahrungen aus der Berufspraxis zu
prüfungsrelevanten Themen zu vermitteln.

Auf das Lernfeldkonzept entsprechend abgestimmt, wird der Inhalt mit der Berufspraxis und
den damit verbundenen ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten zusammen-
gebracht. Dabei wird auch immer wieder auf die vorangegangenen Ausbildungsjahre Bezug
genommen, in denen die Grundlagen gelegt wurden.

Da auch im 3. Ausbildungsjahr die Lernfelder bei den Rechtsanwaltsfachangestellten sowie den
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten mit unterschiedlichen Schwerpunkten ausgestaltet
sind, wurden diese für beide Ausbildungsgruppen getrennt aufbereitet. Das vorliegende Lehr-
buch enthält die Lernfelder 11–14 für die Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten:

Lernfeld 11: Rechtsbehelfs- und Rechtsmittelverfahren begleiten
Lernfeld 12: Vorgänge in der Zwangsvollstreckung bearbeiten
Lernfeld 13: In familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten tätig werden
Lernfeld 14: Besondere Verfahren bearbeiten

Die Intention der Lehrplankommission hinsichtlich des Lernfelds 14 ging dahin, die besonderen Ver-
fahren ein Stück weit offen zu lassen, um den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit zu geben,
variabel und nach jeweiligem Bedarf auszubilden bzw. den Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Das
Autorenteam hat deshalb eine Vielzahl möglicher besonderer Verfahren im Buch abgedeckt.

Zur besseren Verständlichkeit wird in diesem Buch die männliche Bezeichnung gewählt, die je-
weils die weibliche und männliche Form umfasst.

Die Autoren

Vorwort
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Einleitung
Eine Kanzlei stellt sich vor
Annika Sauer hat die Realschule absolviert und sich für eine anschließende Berufsausbildung
in einer Rechtsanwaltskanzlei entschieden.

Die Rechtsanwaltskanzlei als ihr Ausbildungsbetrieb
Rechtsanwältin Dr. Annette Neumann (50 Jahre alt) war zunächst als Einzelanwältin tätig.
Nachdem die Mandate immer mehr wurden und sie die Arbeit nicht mehr alleine bewältigen
konnte, gründete sie mit Rechtsanwalt Peter Huber (42 Jahre alt) eine Partnerschaft:

Dr . Neumann & Huber, Rechtsanwälte, Partnerschaft
mit dem Firmensitz in 67434 Neustadt an der Weinstraße, Grainstraße 101
Registergericht: Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße
Registernummer: PR 956
Steuernummer: 310/556/1296
Zuständiges Finanzamt: Finanzamt Darmstadt
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer: DE573964122
Zuständige Rechtsanwaltskammer: Pfälzische Rechtsanwaltskammer Zweibrücken
Betriebs-Nummer Sozialversicherung: 45567979

Im Einzelnen ist zu beiden Partnern Folgendes auszuführen:

Rechtsanwältin Dr. Annette Neumann ist Fachanwältin für
Verkehrsrecht und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Ver-
kehrsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). Weiterhin ist
sie Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Pfälzischen
Rechtsanwaltskammer Zweibrücken für die Fachanwälte für
Verkehrsrecht.

Ihr Partner, Rechtsanwalt Peter Huber, ist Fachanwalt für
Erbrecht und Mitglied im Deutschen Anwaltverein (DAV) und
im Verband deutscher Anwälte e.V. (VDA).
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Die Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei
Aufgrund der vielen Mandate hatten sich die beiden Partner vor einigen Jahren dafür ent-
schieden, eine Rechtsanwältin einzustellen. Ihre Wahl fiel auf die mittlerweile 33-jährige
Katharina Schuh, die bereits während ihres Referendariats für die beiden Partner Recher-
chetätigkeiten u. a. übernommen hat. Rechtsanwältin Katharina Schuh ist seit kurzem Fa-
chanwältin für Familienrecht.

Die gute Seele der Kanzlei ist Marion Webermann. Die 37 Jahre alte Bürovorsteherin hat
Rechtsanwältin Dr. Annette Neumann schon vor Gründung der Partnerschaft mit Rechtsan-
walt Peter Huber bei der täglichen Arbeit unterstützt und entlastet.
Marion Webermann betreut auch die Auszubildende Annika Sauer (19 Jahre), die sich nun im
3. Ausbildungsjahr zur Rechtsanwaltsfachangestellten befindet.

Die 20-jährige Julia Hoffmann hat ihre Ausbildung abgeschlossen. Da sie keine passende Ar-
beitsstelle gefunden hat, hat sie sich nun doch entschlossen, ihr Abitur nachzuholen und Jura
zu studieren. Daneben möchte sie etwas Geld verdienen. Deshalb hat sie das Angebot der
Partnerschaft Dr. Neumann & Huber angenommen, auf Minijob-Basis Marion Webermann und
Annika Sauer bei der täglichen Arbeit zu unterstützen.

Die Kontaktdaten der Rechtsanwaltskanzlei
Telefon: +49 6321 5632-0
Telefax: +49 6321 5632-15
Homepage: www.rae-neumann-huber.de
E-Mail, allgemein: info@rae-neumann-huber.de
E-Mail, personenbezogen: Die beiden Partner und alle Mitarbeiter der Partnerschaft

haben eine persönliche E-Mail-Adresse. Dabei ist der
jeweilige Name dem @ vorangestellt. Beispiel:
annette.neumann@rae-neumann-huber.de
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Facebook: www.facebook.com/rae-neumann-huber
Twitter: https://twitter.com/rae-neumann-huber
Xing: https://www.xing.com/companies/raeneumannhuber

Die Bankverbindungen der Rechtsanwaltskanzlei
Institut: Commerzbank Neustadt a.d. Wstr. Deutsche Bank Neustadt a.d. Wstr.
IBAN: DE41 5464 0035 0012 5832 19 DE52 5467 0095 0096 7844 58

Die Zusammenarbeit der Rechtsanwaltskanzlei mit einem Notariat
Die Partnerschaft Dr. Neumann & Huber arbeitet mit Rechtsanwältin und Notarin Katharina
Marschner zusammen.

Ein Notariat stellt sich vor
Oxana Schuhmann möchte nach Abschluss der 10. Klasse der Gesamtschule eine Berufsaus-
bildung als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte machen. Besonders interessiert sie sich
für Notariatsangelegenheiten.

Das Notariat als ihr Ausbildungsbetrieb
Katharina Marschner ist 39 Jahre alt. Sie ist Rechtsanwältin und versieht auch die Amtstätig-
keit als Notarin. Sie ist Mitglied beim Deutschen Notarverein e.V.

Rechtsanwältin und Notarin Katharina Marschner
mit dem Sitz in 64283 Darmstadt, Wilhelminenplatz 220
Steuernummer: 315/651/1445
Zuständiges Finanzamt: Finanzamt Darmstadt
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer: DE999999999
Zuständige Rechtsanwaltskammer: Rechtsanwaltskammer

Frankfurt a.M.
Zuständige Notarkammer: Notarkammer Frankfurt a.M.
Betriebs-Nummer Sozialversicherung: 67395638

Die Mitarbeiter des Notariats
Die 26-jährige Rechtsanwalts- und Notarfachangestell-
te Jana Seidel arbeitet schon seit Eröffnung der Kanzlei
mit Katharina Marschner zusammen. Sie betreut auch
die Auszubildende in der Kanzlei. Oxana Schuhmann
(19 Jahre alt) befindet sich im 3. Ausbildungsjahr zur
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten. Neben an-
waltlichen Aufgaben wird sie vermehrt mit Notariats-
aufgaben betraut. Sie ist sehr engagiert dabei.
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Die Kontaktdaten des Notariats
Telefon: +49 621 9999999-0
Telefax: +49 621 9999999-1
Homepage: www.ra-marschner.de
E-Mail, allgemein: kontakt@ra-marschner.de
E-Mail, personenbezogen: Die Rechtsanwältin und Notarin sowie ihre Mitarbeiter haben

jeweils eine persönliche E-Mail-Adresse. Dabei ist der jeweilige
Name dem @ vorangestellt.
Beispiel: oxana-schuhmann@ra-marschner.de

Facebook: www.facebook.com/ra-marschner
Twitter: https://twitter.com/ra-marschner
Xing: https://www.xing.com/companies/ramarschner

Die Bankverbindung des Notariats
Institut: Commerzbank Darmstadt
IBAN: DE41 5084 0005 0000 5638 12
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3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

3 Die Einwendungen gegen
Vollstreckungsmaßnahmen

Bei der Durchführung der Zwangsvollstreckung können verschiedene Fehler auftreten. Betrof-
fene haben deshalb die Möglichkeit, sich hiergegen zu wehren. Die Abwehrmöglichkeiten un-
terscheiden sich danach, welche Art von Fehler aufgetreten ist. Wenn Formalien der Zwangs-
vollstreckung durch die Vollstreckungsorgane nicht beachtet wurden, kommen die Erinnerung
oder die sofortige Beschwerde als Rechtsbehelfe in Betracht. Bei materiell-rechtlichen Einwen-
dungen, also solchen, die sich gegen den titulierten Anspruch oder die Vollstreckung durch
den Gläubiger richten, muss geklagt werden. Daneben bestehen für den Schuldner noch ver-
schiedene Schutzvorschriften unabhängig von Fehlern der Vollstreckungsorgane oder des
Gläubigers.

Einwendungen gegen die Zwangsvollstreckung

Schuldnerschutzmaß-
nahmen

formelle Einwendungen
= Verfahrensfehler

materiell-rechtliche
Einwendungen

= gegen den Anspruch
an sich

• Schutzantrag nach
§ 712 ZPO
• P-Konto, § 850 k ZPO
• Änderung des un-

pfändbaren Betrags,
§ 850 f ZPO
• Vollstreckungsschutz-

antrag, § 765 a ZPO

• Erinnerung gegen
Art und Weise der
Zwangsvollstreckung,
§ 766 ZPO
• sofortige Beschwerde,

§ 793 ZPO i.V.m.
§§ 566 ff. ZPO

• Vollstreckungsabwehr-
klage, § 767 ZPO
• Drittwiderspruchskla-

ge, § 771 ZPO
• Klage auf vorzugsweise

Befriedigung,
§ 805 ZPO

Für den vollstreckenden Gläubiger sind Kenntnisse über Einwendungsmöglichkeiten wichtig,
um bei Einwendungen des Schuldners oder eines Dritten sachgerecht reagieren zu können.
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

3 .1 Formelle Einwendungen

Einstiegssituation

Rechtsanwältin Dr. Annette Neumann hat für
Selina Willgart einen Vollstreckungsbescheid
über eine Darlehensforderung in Höhe von
13500,00 € gegen Ingo Epler erwirkt. Hieraus
wurde die Zwangsvollstreckung betrieben.
Nach den Informationen aus der eingeholten
Vermögensauskunft wird neben der Pfändung
seines Arbeitsentgelts auch die Sachpfändung
eines wertvollen PC des Ingo Epler eingeleitet.

Ingo Epler, welcher im Angestelltenverhältnis in der Personalverwaltung als Industrie-
kaufmann tätig ist, wendet gegen die Zwangsvollstreckung des PC ein, dass er darauf
seine Berichte an seinen Arbeitgeber schreibe. Es handele sich demnach um einen un-
pfändbaren Gegenstand nach § 811 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. Der Gerichtsvollzieher erklärt dar-
aufhin die Sachpfändung als gescheitert, da auch keine weiteren Gegenstände auffind-
bar waren.

Annika Sauer erhält die Akte mit der Bitte, ein entsprechendes Vorgehen gegen diese
Zurückweisung des Gerichtsvollziehers zu prüfen. Sie setzt sich daraufhin mit Julia
Hoffmann zusammen und beide klären mithilfe der ZPO die Rechtslage.

Arbeitsaufträge:
• Prüfen Sie, ob es sich bei dem PC des Ingo Epler um einen unpfändbaren Gegenstand

handelt.
• Welche Vorgehensweise ist für die Kanzlei nun möglich? Wer ist hierfür zuständig?
• Vergleichen Sie Ihre gefundenen Ergebnisse mit denen Ihrer Mitschüler.

Die Vollstreckungsorgane müssen die Formalien, insbesondere die der ZPO, bei Durchführung
der Zwangsvollstreckung beachten. Je nachdem, ob eine Vollstreckungsmaßnahme oder eine
Vollstreckungsentscheidung fehlerhaft ist, stehen die Rechtsbehelfe der Erinnerung oder der
sofortigen Beschwerde zur Verfügung. Diese richten sich gegen die Art und Weise der Durch-
führung der Zwangsvollstreckung.
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3.1 Formelle Einwendungen

3 .1 .1 Erinnerung
Gegen fehlerhafte Vollstreckungsmaßnahmen eines Vollstreckungsorgans kann Erinnerung
nach § 766 ZPO eingelegt werden. Die Vollstreckungsmaßnahme ist in diesem Zusammen-
hang dadurch gekennzeichnet, dass keine vorherige Anhörung des Schuldners erfolgt.

Beispiele:
• Die Sachpfändung erfolgt ohne vorherige Anhörung des Schuldners. Es handelt sich dem-

nach um eine Vollstreckungsmaßnahme. Wenn der Gerichtsvollzieher ein Fernsehgerät als
unpfändbaren Gegenstand nach § 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO pfändet, kann sich der Schuldner
hiergegen mit der Erinnerung wehren.
• Dasselbe gilt, wenn der Rechtspfleger beim Vollstreckungsgericht einen Pfändungs- und

Überweisungsbeschluss erlässt, wonach in ein P-Konto gepfändet wird.
• Ebenso kann der Gläubiger Erinnerung einlegen, wenn sich der Gerichtsvollzieher weigert,

eine Drittauskunft einzuholen, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
• Auch einem Dritten steht der Rechtsbehelf offen, wenn z.B. bei einem Dritten eine im Ei-

gentum des Schuldners stehende Sache im Rahmen der Sachpfändung gepfändet wird, ob-
wohl der Dritte nicht zur Herausgabe bereit ist.

Hierbei kann es sich um Vollstreckungsmaßnahmen folgender Vollstreckungsorgane handeln:
• des Gerichtsvollziehers bei Vornahme oder Ablehnung eines Vollstreckungsakts
• des Rechtspflegers beim Vollstreckungsgericht nach § 11 Abs. 1 RPflG i.V.m.

§ 766 Abs. 1 ZPO

Lediglich in Ausnahmefällen handelt es sich bei Vollstreckungsakten durch den Richter beim
Vollstreckungsgericht um Maßnahmen i.S.d. § 766 ZPO. Im Regelfall wird eine Entscheidung
vorliegen, sodass mit der sofortigen Beschwerde dagegen vorzugehen ist. Dasselbe gilt auch
bei Vollstreckungsakten des Prozessgerichts I. Instanz. Bei Vollstreckungshandlungen des
Grundbuchamts ist die Beschwerde nach der Grundbuchordnung (§§ 71 ff. GBO) der entspre-
chende Rechtsbehelf.

Zuständig für die Entscheidung über die Erinnerung ist sachlich gem. §§ 766 Abs. 1 S. 1,
764 Abs. 2 ZPO das Amtsgericht – Vollstreckungsgericht – und funktionell der Richter gem.
§ 20 Nr. 17 RPflG. Nach § 764 Abs. 2 ZPO ist örtlich das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk
das Vollstreckungsverfahren stattfindet. Vor der Entscheidung durch das Vollstreckungsgericht
kann aber das Vollstreckungsorgan, welches die fehlerhafte Vollstreckungsmaßnahme durch-
geführt hat, noch abhelfen, also seine eigene Maßnahme korrigieren. Das Vollstreckungsgericht
entscheidet durch richterlichen Beschluss. Sofern die Erinnerung zulässig und begründet ist, wird
die Vollstreckungsmaßnahme aufgehoben oder für unzulässig erklärt oder das Vollstreckungsor-
gan angewiesen, die vom Gläubiger beantragte Vollstreckungsmaßnahme durchzuführen.

▲

vgl .
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

Erinnerungsbefugt ist jedermann, der durch die Vollstreckungsmaßnahme betroffen ist.
Hierbei kann es sich um den Gläubiger handeln, wenn eine Vollstreckungsmaßnahme abge-
lehnt wird. Wird eine Vollstreckungsmaßnahme durchgeführt, kann sowohl ein Dritter, z.B.
bei Pfändung eines nicht zur Herausgabe bereiten Dritten (§ 809 ZPO), als auch der Schuld-
ner erinnerungsbefugt sein.

Der Antrag lautet für den Gläubiger wie folgt:

Es wird beantragt, den Gerichtsvollzieher … anzuweisen, die ... (beantragte Vollstreckungs-
maßnahme) durchzuführen.

Für Schuldner oder Dritte lautet der Antrag:

Es wird beantragt, die von Gerichtsvollzieher … unter dem Geschäftszeichen … beim Schuld-
ner durchgeführte Pfändung in … (den Pfandgegenstand) für unzulässig zu erklären.

Eine Frist ist für diesen Rechtsbehelf nicht bestimmt. Es sollte aber möglichst rasch reagiert
werden, da z.B. durch Zuschlag in der Versteigerung das Eigentum an der Sache auf den Er-
werber übergeht und dann nur noch Schadenersatzansprüche verbleiben. Die Erinnerung ist
damit unzulässig, wenn die angefochtene Vollstreckungsmaßnahme beendet ist. Dies ist bei
einer Sachpfändung dann der Fall, wenn der Versteigerungserlös an den Gläubiger ausgekehrt
ist. Bei der Forderungspfändung ist die Erinnerung nach Zahlung durch den Drittschuldner an
den Gläubiger unzulässig.

Die ZPO enthält keine Bestimmungen zur Form der Erinnerung. Diese kann daher auch form-
los, z.B. zu Protokoll der Geschäftsstelle, eingelegt werden.

Begründet ist die Erinnerung des Gläubigers, wenn eine Vollstreckungsmaßnahme nicht
durchgeführt wird, obwohl die Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen und keine Pfän-
dungsgrenzen gegeben sind.

Beispiele:
•Weigerung des Gerichtsvollziehers, einen Vollstreckungsauftrag durchzuführen
• Gerichtsvollzieher erledigt Vollstreckungsauftrag nicht in angemessener Zeit
• Gerichtsvollzieher setzt zu hohen Kostenvorschuss für die Zwangsvollstreckung an

Die Erinnerung des Schuldners oder eines Dritten ist dann begründet, wenn Verfahrensfeh-
ler vorliegen.

▲
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3.1 Formelle Einwendungen

Beispiele:
• Pfändung unpfändbarer Gegenstände
• Pfändung durch unzuständiges Vollstreckungsorgan
• ordnungsgemäße Vollstreckungsklausel fehlt
• Überpfändung
• Sicherheitsleistung wurde nicht hinterlegt

Hinweis: In Lernfeld 12, Kap. 6.3.1 finden Sie ein Formulierungsbeispiel für ein
Erinnerungsschreiben nach § 766 ZPO.

Eine spezielle Erinnerungsmöglichkeit ist die Klauselerinnerung nach § 732 ZPO wegen
einer zu Unrecht erteilten Vollstreckungsklausel. Im Unterschied zu einer Erinnerung nach
§ 766 ZPO wegen fehlender Vollstreckungsklausel, werden nach § 732 ZPO Einwendungen
gegen die erteilte Vollstreckungsklausel vorgebracht. Es handelt sich hierbei um formelle Ein-
wendungen, dass die Klausel unzulässig erteilt wurde. Begründet ist die Erinnerung, wenn die
Voraussetzungen für die Erteilung der Vollstreckungsklausel nicht vorliegen.

Beispiele:
• Ein wirksamer Titel fehlt, da dieser zuvor aufgehoben wurde.
• Das Urteil ist nicht vorläufig vollstreckbar oder rechtskräftig.
• Der Titel hat keinen vollstreckungsfähigen Inhalt, da der Tenor zu unbestimmt ist.
•Die Klausel wurde unter Verletzung von Verfahrensvorschriften, z.B. durch einen unzustän-

digen Beamten, erteilt.

Zuständig ist das Prozessgericht, von dessen Urkundsbeamten oder Rechtspfleger die Klau-
sel erlassen wurde (§ 732 Abs. 1 S. 1 ZPO). Die Klauselerinnerung ist schriftlich oder zu Proto-
koll der Geschäftsstelle (entspr. § 569 Abs. 2, 3 ZPO) einzulegen. Auch hier besteht keine Frist,
die Erinnerung ist aber ebenso wie die Erinnerung nach § 766 ZPO nur vor Beendigung der
Zwangsvollstreckung zulässig.

Der Schuldner hat bei beiden Erinnerungsarten noch die Möglichkeit, gem.
§ 766 Abs. 1 S. 2 ZPO i.V.m. § 732 Abs. 2 ZPO den Antrag zu stellen, dass bis zur Entscheidung
über die Erinnerung die Zwangsvollstreckung einstweilen eingestellt wird. Dies ist erforder-
lich, weil die Erinnerung selbst nicht die weitere Zwangsvollstreckung hemmt.

3 .1 .2 Sofortige Beschwerde
Gegen Entscheidungen des Vollstreckungsgerichts, die ohne mündliche Verhandlungen er-
gehen, findet die sofortige Beschwerde nach § 793 ZPO statt. Die Entscheidung ist im Unter-
schied zur Vollstreckungsmaßnahme dadurch gekennzeichnet, dass der Schuldner vorher an-
gehört wird.

▲
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

Beschwerdeberechtigt sind, wie bei der Erinnerung, Schuldner, Gläubiger oder auch Dritte,
sofern sie durch die Entscheidung beschwert sind.

Beispiele:
• Das Vollstreckungsgericht lehnt eine durch den Gläubiger beantragte richterliche Durchsu-

chungsanordnung ab.
• Das Vollstreckungsgericht erlässt einen Haftbefehl gegen den Schuldner, der die Abgabe

einer Vermögensauskunft verweigert.
• Das Vollstreckungsgericht hebt aufgrund einer Erinnerung des Schuldners den erlassenen

Pfändungs- und Überweisungsbeschluss auf.
• Der Schuldner wendet sich mit der sofortigen Beschwerde gegen die Zulassung einer Aus-

tauschpfändung.

Für die sofortige Beschwerde gelten die Voraussetzungen der §§ 567 ff. ZPO. Die sofortige
Beschwerde kann demnach sowohl beim Vollstreckungsgericht wie auch beim Beschwerde-
gericht eingelegt werden (§ 569 Abs. 1 S. 1 ZPO). Für die Einlegung besteht kein Anwaltszwang
(§§ 569 Abs. 3, 78 Abs. 3 ZPO). Für eine – sehr selten stattfindende – mündliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer müsste jedoch ein Rechtsanwalt gem. §§ 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO
herangezogen werden.

Zuständiges Beschwerdegericht ist nach § 72 Abs. 1 S. 1 GVG das Landgericht, da dieses dem
Amtsgericht – Vollstreckungsgericht – übergeordnet ist.

Nach § 569 Abs. 2 ZPO ist bei der Beschwerde die Form einer Beschwerdeschrift zu beachten.
Die Beschwerde kann unter bestimmten Voraussetzungen auch zu Protokoll der Geschäfts-
stelle eingelegt werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Verfahren nicht als Anwaltspro-
zess zu führen war. Dieses ist beim Zwangsvollstreckungsverfahren der Fall. Die Beschwerde-
schrift muss Folgendes enthalten:
• Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung
• Erklärung, dass Beschwerde eingelegt wird

Die sofortige Beschwerde ist fristgebunden. Für die Einlegung ist eine Notfrist von zwei
Wochen seit Zustellung der Entscheidung zu beachten (§ 569 Abs. 1 S. 1 ZPO).

Tipp: Es empfiehlt sich, die sofortige Beschwerde mit einem Antrag auf Aussetzung
der Vollziehung der angefochtenen Entscheidung (§ 570 Abs. 2, 3 ZPO) zu verbinden.
Dadurch kann verhindert werden, dass die Zwangsvollstreckung während der Durch-
führung der sofortigen Beschwerde weiter betrieben wird.

Sofern die sofortige Beschwerde als unzulässig erachtet wird, wird sie durch Beschluss
verworfen.

▲
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3.2 Materiell-rechtliche Einwendungen

Tenor „Die sofortige Beschwerde des … gegen den Beschluss des Amtsgerichts … vom
…, Az.: …, wird verworfen.“

Davon unterscheidet sich der Tenor, wenn die sofortige Beschwerde als unbegründet erach-
tet wird:

Tenor „Die sofortige Beschwerde des … gegen den Beschluss des Amtsgerichts … vom
…, Az.: …, wird zurückgewiesen.“

Gegen die Entscheidung über die sofortige Beschwerde ist die Rechtsbeschwerde zum Bun-
desgerichtshof nur dann möglich, wenn sie durch das Beschwerdegericht in der Entscheidung
zugelassen wurde (§ 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO).

Hinweis: In Lernfeld 12, Kap. 6.3.2 finden Sie ein Formulierungsbeispiel für eine
sofortige Beschwerde.

Merke: Vollstreckungsmaßnahmen erfolgen ohne Anhörung. Bei fehlerhaften Voll-
streckungsmaßnahmen ist die Erinnerung gegeben. Vollstreckungsentscheidungen
erfolgen nach Anhörung. Hiergegen kann mit der sofortigen Beschwerde vorgegan-
gen werden.

3 .2 Materiell-rechtliche Einwendungen

vgl .
LF 11,
Kap .
1 .4 .2

Einstiegssituation

Rechtsanwalt Peter Huber vertritt Herbert
Fuchs. Dieser hat vorübergehend seinem Bruder
Claus Fuchs sein E-Bike, Marke Mountain Climb
mit Carbonrahmen (Wert: 5800,00 €), für eine
Radtour ausgeliehen. Nunmehr hat Herbert
Fuchs von seinem Bruder erfahren, dass dieses
E-Bike durch Vera Danzow gepfändet wurde.
Der Versteigerungstermin ist für den Dienstag
in der nächsten Woche angesetzt.

Annika Sauer soll das geeignete Vorgehen prüfen und ein entsprechendes Schreiben ent-
werfen. Sie wundert sich, dass der Gerichtsvollzieher dieses Fahrrad gepfändet hat, ob-
wohl Claus Fuchs nach seiner eigenen Aussage auf das Eigentum seines Bruders hinge-
wiesen hat.
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

Materiell-rechtliche Einwendungen richten sich nicht gegen Verfahrensvorschriften, sondern
gegen den Anspruch an sich. Die Gegenseite ist hierbei jeweils der Gläubiger, welcher den ent-
sprechenden Anspruch verfolgt bzw. die Zwangsvollstreckung betreibt.

3 .2 .1 Drittwiderspruchsklage
Zweck der Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO ist, dass lediglich das Schuldnervermögen
zugunsten des Gläubigers verwertet werden soll, nicht aber das Vermögen eines Dritten. Der
Gerichtsvollzieher muss bei der Pfändung grundsätzlich die Eigentumsverhältnisse nicht prü-
fen. Wenn also der Gerichtsvollzieher Eigentum eines Dritten, welches sich im Gewahrsam des
Schuldners befindet, pfändet, so ist dies rechtlich zulässig. Die Erinnerung nach § 766 ZPO
ist demnach nicht der richtige Rechtsbehelf, da die Art und Weise der Zwangsvollstreckung
nicht zu beanstanden ist. Hier muss mit der Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO gegen die
Durchführung der Zwangsvollstreckung an sich geklagt werden.

Beanstandet wird die Zwangsvollstreckung in einen konkreten Gegenstand. Zielsetzung ist
die Aufhebung der Zwangsvollstreckung in diesen Vermögensgegenstand, sodass der ent-
sprechende Klageantrag lautet:

„Es wird beantragt, die Zwangsvollstreckung in … (bestimmter, gepfändeter Gegenstand)
aufzuheben.“

Da die Zwangsvollstreckung durch Erhebung der Drittwiderspruchsklage nicht gehemmt
wird, sollte die Klage mit dem Antrag auf vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung nach
§§ 771 Abs. 3, 769 ZPO verbunden werden. Entschieden wird über diesen Antrag durch ein
Gestaltungsurteil.

Parteien dieser Klage sind der Eigentümer als Kläger gegen den vollstreckenden Gläubiger als
Beklagten. Der Schuldner kann als Streitgenosse mit einbezogen werden (§ 771 Abs. 2 ZPO).

vgl .
LF 12,
Kap .
2 .2

Arbeitsaufträge:
• Prüfen Sie, ob die Pfändung des Fahrrads durch den Gerichtsvollzieher rechtmäßig war.
• Was könnte der Eigentümer unternehmen? Begründen Sie, welcher Schritt ihm zuvor zu

empfehlen ist.
• Vergleichen Sie Ihre gefundenen Ergebnisse mit denen Ihrer Mitschüler.
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3.2 Materiell-rechtliche Einwendungen

Exkurs: Die Streitgenossenschaft wird auch subjektive Klagehäufung genannt. In
einem Rechtsstreit sind entweder auf Kläger- oder auf Beklagtenseite mehrere
Personen beteiligt. Im Rahmen der Drittwiderspruchsklage können auf der Beklag-
tenseite Gläubiger und Schuldner beteiligt sein. Da der Dritte sein Eigentum geltend
macht, welches sich im Gewahrsam des Schuldners befindet, ist es zweckmäßig,
auch den Schuldner mit einzubeziehen.

Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Verkehrswert des gepfändeten Gegen-
stands. Bei einem Wert bis zu 5000,00 € ist demnach das Amtsgericht, ansonsten das Land-
gericht zuständig. Örtlich ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung
erfolgt ist (§ 771 Abs. 1 ZPO).

Es besteht jedoch das Risiko, dass der Gläubiger den Anspruch des Eigentümers auf Freiga-
be des gepfändeten Gegenstands im Prozess sofort anerkennt und die Zwangsvollstreckung
in diesen Vermögenswert nicht weiterverfolgt. Der klagende Eigentümer hätte dann nach
§ 93 ZPO die Kosten des Verfahrens zu tragen. Daher ist ihm dringend zu empfehlen, vor
Klageerhebung eine Freigabeaufforderung an den Gläubiger zu richten.

Hinweis: Die Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO ist nicht mit der Drittschuldner-
klage zu verwechseln. Bei der Drittwiderspruchsklage klagt der Eigentümer (Dritter)
auf Aufhebung der Zwangsvollstreckung in sein Eigentum. Im Unterschied dazu klagt
bei der Drittschuldnerklage der Gläubiger gegen den Drittschuldner auf Begleichung
seiner Forderung.

Im Downloadbereich finden Sie zusätzlich zum Beispiel einer Drittwiderspruchsklage auch ein
Beispiel für ein Freigabeaufforderungsschreiben.

3 .2 .2 Klage auf vorzugsweise Befriedigung
Nach § 805 ZPO steht dem Inhaber eines besitzlosen Pfand- oder Vorzugsrechts an einer be-
weglichen Sache die Klage auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlös zu. Pfandrechte kön-
nen sowohl durch vertragliche Vereinbarung oder aufgrund einer gesetzlichen Regelung oder
auch durch Pfändung entstehen. Besitzlos ist das Pfandrecht dann, wenn der Pfandgläubiger
die Pfandsache nicht in Händen hält. Der Pfandgläubiger hat keinen Anspruch auf das Pfand
an sich, aber auf Befriedigung aus dem Erlös. Sofern dieses Pfandrecht rangmäßig vorgeht,
kann die Klage nach § 805 ZPO gegen den vollstreckenden Gläubiger erhoben werden.

Beispiel: Maria Feinster hat ihre Wohnung an Kai Dangelhaus vermietet. Ihr Vermieterpfand-
recht (§§ 562 ff. BGB) erstreckt sich auf alle eingebrachten Sachen des Kai Dangelhaus. Sigurd

vgl .
LF 12,
Kap .
2 .3

vgl .
LF 12,
Kap .
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LF 12,
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2 .2 .1

▲
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

Zarik betreibt aufgrund einer titulierten Forderung gegen Kai Dangelhaus die Sachpfändung
und lässt einen wertvollen Bauernschrank in der Mietwohnung des Kai Dangelhaus pfänden.
Eine Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO ist Maria Feinster nicht möglich, da sie keinen
Anspruch auf den wertvollen Bauernschrank besitzt. Dessen Zwangsvollstreckung kann sie
also nicht verhindern. Maria Feinster kann aber im Wege der Klage auf vorzugsweise Be-
friedigung erreichen, dass zunächst ihre offenen Forderungen gegen Kai Dangelhaus aus
dem Versteigerungserlös beglichen werden, da ihr Vermieterpfandrecht zeitlich vor dem
Pfändungspfandrecht der Sigurd Zarik entstanden ist und daher diesem rangmäßig vorgeht.
Dabei kommt es gem. § 805 Abs. 1 ZPO nicht darauf an, ob die offenen Forderungen der
Maria Feinster fällig sind oder nicht.

Begehrt wird die vorzugsweise Befriedigung aus dem Versteigerungserlös, sodass der ent-
sprechende Klageantrag wie folgt lautet:

„Es wird beantragt, den Kläger vor dem Beklagten bis zu einem Betrag in Höhe von … € aus
dem Erlös des durch den Gerichtsvollzieher … am …, Geschäftszeichen: …, gepfändeten …
(Gegenstand) zu befriedigen.“

Die Zwangsvollstreckung an sich ist nicht (einstweilen) einzustellen. Allerdings ist es für den
Kläger ratsam, eine Hinterlegung des Verwertungserlöses bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung der Klage auf vorzugsweise Befriedigung gem. § 805 Abs. 4 S. 1 ZPO zu beantragen.

Parteien dieser Klage sind der besitzlose Pfandgläubiger als Kläger gegen den vollstrecken-
den Gläubiger als Beklagten. Der Schuldner kann wiederum als Streitgenosse mit einbezogen
werden (§ 805 Abs. 3 ZPO).

Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Verkehrswert des gepfändeten Gegen-
stands. Bei einem Wert bis zu 5000,00 € ist demnach das Amtsgericht als Vollstreckungsgericht,
ansonsten das Landgericht zuständig. Örtlich ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die
Zwangsvollstreckung erfolgt ist (§ 805 Abs. 2 ZPO).

Im Downloadbereich finden Sie ein Beispiel einer Klage auf vorzugsweise Befriedigung.

3 .2 .3 Vollstreckungsabwehrklage
Im Unterschied zur Drittwiderspruchsklage wendet sich bei der Vollstreckungsabwehrklage,
auch Vollstreckungsgegenklage genannt, gem. § 767 ZPO der Schuldner gegen die Zwangs-
vollstreckung insgesamt. Die Einwendungen des Schuldners richten sich gegen den titulierten
Anspruch an sich.
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3.2 Materiell-rechtliche Einwendungen

Beispiele:
• Zahlung oder Stundung der Forderung
• Aufrechnung gegen die titulierte Forderung
• erfolgreiche Anfechtung oder Erlöschen Forderung
• Verjährung der Forderung

Zu beachten ist aber, dass diese Einwendungen erst nach dem Schluss der mündlichen Ver-
handlungen entstanden sein dürfen (§ 767 Abs. 2 ZPO). Der Schuldner muss die Einwendungen
also gegen den titulierten Anspruch und nicht gegen das Urteil erheben. Wenn also z.B. die
Aufrechnungsmöglichkeit bereits vor dem Urteil bestand, kann sie nicht nach der Titulierung
erst gegen die Zwangsvollstreckung vorgebracht werden. Zeitlich kann die Vollstreckungs-
abwehrklage daher nur zwischen Beginn und Beendigung der Zwangsvollstreckung erhoben
werden.

Im Unterschied zur Drittwiderspruchsklage lautet der Antrag auf Aufhebung der Zwangsvoll-
streckung aus diesem Titel insgesamt. Er ist daher wie folgt zu formulieren:

„Es wird beantragt, die Zwangsvollstreckung aus … (Titel) des … (Gericht) vom …, Az.: …, für
unzulässig zu erklären.“

Auch hier sollte im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 769 Abs. 1 ZPO beantragt wer-
den, dass die Zwangsvollstreckung während der Vollstreckungsabwehrklage eingestellt wird
oder nur gegen Sicherheitsleistung fortgesetzt werden darf.

Parteien sind der Schuldner als Kläger gegen den Gläubiger als Beklagten.

Zuständig ist das Prozessgericht des ersten Rechtszugs (§ 767 Abs. 1 ZPO), also das Gericht,
welches für die Titulierung der Forderung des Gläubigers in erster Instanz zuständig war. Es han-
delt sich also um das Gericht, welches den Vollstreckungstitel geschaffen hat. Die sachliche und
örtliche Zuständigkeit wird demnach durch die Forderung bestimmt, welche vollstreckt wird.

Hinweis: In Lernfeld 12, Kap. 6.3.4 finden Sie eine Formulierung für eine Vollstre-
ckungsabwehrklage.

▲

vgl .
LF 12,
Kap .
6 .3 .4
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

3 .3 Der Vollstreckungsschutz in der Zwangsvollstreckung

Einstiegssituation

Rechtsanwalt Peter Huber wird von Nora Schildt be-
auftragt, um gegen eine Räumungsvollstreckung durch
Hendrik Sörensen vorzugehen. Hendrik Sörensen hat ein
Räumungsurteil durch das Amtsgericht Speyer erreicht.
Durch den Gerichtsvollzieher wurde eine Räumungsfrist
auf den 31.07.2019 festgelegt. Nora Schildt ist jedoch am
15.07.2019 so unglücklich gestürzt, dass ihr ein Umzug
zum Ablauf der Räumungsfrist nicht möglich ist.

Annika Sauer soll einen entsprechenden Antrag zur Er-
langung eines Räumungsaufschubs vorbereiten.

Arbeitsaufträge:
• Welchen Antrag wird Annika Sauer stellen? Formulieren Sie den entsprechenden An-

trag.
• Wer ist für das Verfahren zuständig?
• Erstellen Sie in Partnerarbeit eine Übersicht zu möglichen Schutzanträgen von Schuld-

nern in der Zwangsvollstreckung.
• Vergleichen Sie mit Ihren Mitschülern die gefundenen Ergebnisse.

Neben den formellen und materiell-rechtlichen Einwendungen sieht die ZPO noch verschie-
dene besondere Vollstreckungsschutzvorschriften vor. Die Vorschriften für die Durchführung
der Zwangsvollstreckung wurden ebenso wie die Rechte Dritter beachtet. Die Zwangsvollstre-
ckung ist also völlig korrekt abgelaufen, allerdings besteht ein Bedürfnis nach Schutz.

3 .3 .1 Schutzantrag während der vorläufigen Vollstreckbarkeit eines Urteils
Bereits das Erfordernis einer Sicherheitsleistung schützt den Schuldner vor den Folgen einer
Zwangsvollstreckung bei lediglich vorläufiger Vollstreckbarkeit. Wenn die Zwangsvollstreckung
aber dem Schuldner einen nicht (durch Sicherheitsleistung) ersetzbaren Nachteil bringt, kann
der Schuldner nach § 712 ZPO beantragen, dass er die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung
abwenden kann.
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3.3 Der Vollstreckungsschutz in der Zwangsvollstreckung

Beispiel: Werner Finke klagt gegen Yasmin Pündel auf Zahlung einer Mietzinsforderung in
Höhe von 4860,00 €. Yasmin Pündel ist als selbstständige Heilpraktikerin tätig. Sie wehrt sich
gegen die Mietzinsforderung, da sie mangels entsprechender Heizung bereits Vermögensein-
bußen beim Betreiben ihrer Tätigkeit hinnehmen musste. Sollte nun die Zwangsvollstreckung
aus dem Urteil des Amtsgerichts betrieben werden, würde dieses die wirtschaftliche Existenz
von Yasmin Pündel bedrohen, da die Zwangsvollstreckung Kunden abschrecken könnte. Die
Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Existenz kann eine Sicherheitsleistung nicht ersetzen.

Bei der Entscheidung über den Schutzantrag werden die Interessen des Schuldners an der Ab-
wehr der Zwangsvollstreckung mit denen des Gläubigers an der vorläufigen Vollstreckbarkeit
abgewogen.

Der Schutzantrag des Schuldners kann in allen Verfahren gestellt werden, in denen das zu
erwartende Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären ist. Der Antrag muss nach §§ 712,
714 Abs. 1 ZPO vor Schluss der mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, gestellt
werden.

Sofern der Schuldner nicht in der Lage ist, Sicherheit zu leisten, besteht die Möglichkeit, dass
gem. § 712 Abs. 1 S. 2 ZPO entweder das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären ist
oder die Vollstreckung auf eine Sicherungsvollstreckung gem. § 720 a ZPO beschränkt wird.

3 .3 .2 Vollstreckungsschutz bei Forderungspfändung
Die Regelungen zur Unpfändbarkeit sichern die Existenzgrundlage des Schuldners. Es sind je-
doch Fälle denkbar, in denen dieser Schutz nicht ausreicht.

Wenn der Gläubiger das Arbeitseinkommen und Bankguthaben des Schuldners pfändet, be-
steht das Risiko, dass das Bankkonto, auf welches nur der unpfändbare Teil des Arbeitsein-
kommens eingezahlt wird, vollständig gepfändet wird. Die gesetzlichen Regelungen zur Un-
pfändbarkeit laufen in diesem Fall ins Leere, da durch die Pfändung des Bankguthabens diese
Beträge dem Schuldner nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies kann der Schuldner durch Ein-
richtung eines Pfändungsschutzkontos gem. § 850 k ZPO verhindern.

Nach § 850 f Abs. 1 ZPO kann der Schuldner eine Erhöhung des unpfändbaren Betrags bean-
tragen. Hierzu muss er alternativ folgende Gründe nachweisen:
• Der notwendige Lebensunterhalt des Schuldners und seiner Unterhaltsberechtigten im

Sinne des Sozialgesetzbuchs ist nicht gedeckt.
• besondere Bedürfnisse des Schuldners aus persönlichen (z.B. Krankheit) oder beruflichen

(z.B. Mehrkosten für Anfahrtswege) Gründen
• gesteigerte Unterhaltspflichten, z.B. Krankheit der Unterhaltsberechtigten oder hohe An-

zahl der Unterhaltsberechtigten

▲
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

Wenn einer der drei genannten Gründe vorliegt, wird das Interesse des Schuldners mit den Be-
langen des Gläubigers abgewogen. Sofern der Gläubiger selbst durch eine Reduzierung der
Zwangsvollstreckungsmöglichkeit in eine finanzielle Notlage gerät, kann dieses dem Schutz-
antrag des Schuldners entgegengehalten werden.

Hinweis: Nach §§ 850 i, 851 a, 851 b, 851 c, 851 d ZPO kann auch Pfändungsschutz für
andere Einnahmen erreicht werden, z.B. für:
•Mietzinsen, soweit hierdurch notwendige Instandsetzungsarbeiten beglichen

werden sollen (§ 851 b Abs. 1 S. 1 ZPO)
• Einnahmen von Landwirten, soweit diese den Unterhalt des Schuldners, seiner

Familie und seiner Arbeitnehmer abdecken (§ 851 Abs. 1 ZPO)
• Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, soweit dadurch der Lebensunterhalt

des Schuldners und seiner Familie sowie die Aufrechterhaltung seiner Tätigkeit
sicherzustellen ist (§ 850 i Abs. 1 S. 1 ZPO)

Orientierungspunkt für die Ermittlung des pfändungsfreien Betrags anderer Einnahmequellen
sind die Kriterien, die für die Pfändbarkeit von Arbeitseinkommen gelten.

3 .3 .3 Allgemeiner Vollstreckungsschutz
Nach § 765 a ZPO hat der Schuldner die Möglichkeit, einen Vollstreckungsschutzantrag in den
Fällen zu stellen, in denen kein spezielles Vollstreckungsverbot greift, die Zwangsvollstreckung
jedoch unverhältnismäßig oder unbillig ist. Spezielle Vollstreckungsverbote und die Einwen-
dungsmöglichkeit der Erinnerung nach § 766 ZPO gehen dem Vollstreckungsschutzantrag vor
(Subsidiarität). Damit soll der Vollstreckungsschutzantrag eine absolute Ausnahme bleiben
und ist nur unter sehr engen Voraussetzungen einsetzbar.

Zuständig ist das Vollstreckungsgericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattfindet
(§ 765 a ZPO). Der Antrag kann gegen alle Maßnahmen aller Vollstreckungsorgane gerichtet
werden, sofern keine spezielleren Einwendungsmöglichkeiten greifen, also die Subsidiarität
des Vollstreckungsschutzantrags beachtet wird. Der Antrag lautet auf Untersagung der Maß-
nahme, einstweilige Einstellung oder Aufhebung der Zwangsvollstreckung.

Beispiel:

„Es wird beantragt, die Zwangsvollstreckung aus … (Titel) des … (Gericht) vom …, Az.: …,
gem. § 765 a ZPO einstweilen einzustellen.“
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3.3 Der Vollstreckungsschutz in der Zwangsvollstreckung

Der Antrag ist dann begründet, wenn die Abwägung zwischen Schutzbedürfnis des Gläubi-
gers und sittenwidriger Härte für den Schuldner zugunsten des Schuldners zu entscheiden ist.
Dieser muss die üblichen Härten einer Zwangsvollstreckung hinnehmen. Lediglich ausnahms-
weise kann bei besonderen Umständen ein Vollstreckungsschutz erreicht werden. Haupt-
anwendungsfälle des Vollstreckungsschutzes sind die Zwangsversteigerung und die Räu-
mungsvollstreckung.

Vollstreckungsschutzantrag in der Zwangsversteigerung
Anerkannter Grund für einen Vollstreckungsschutzantrag in der Zwangsversteigerung einer
Immobilie des Schuldners ist eine konkrete Gefahr für Leib und Leben des Schuldners oder
seiner nahen Angehörigen durch die Zwangsversteigerung. Dies kann insbesondere der Fall
sein, wenn die Schuldnerin oder Ehefrau des Schuldners kurz vor der Geburt eines Kinds steht.
Auch das ernsthafte Risiko eines Suizids bei Durchführung, welches durch ärztliches Attest
nachzuweisen ist, steht zumindest einstweilen einer Zwangsversteigerung entgegen.

Vollstreckungsschutzantrag in der Räumungsvollstreckung
Bei einer Räumungsvollstreckung muss die Frist des § 765 a Abs. 3 ZPO beachtet werden. Ein
Räumungsschutzantrag muss innerhalb von zwei Wochen vor dem durch den Gerichtsvollzie-
her festgesetzten Räumungstermin erfolgen. Ausnahmsweise ist auch eine spätere Antrag-
stellung zulässig, wenn entweder die Gründe vor dem Antrag später entstanden sind oder
der Schuldner unverschuldet nicht rechtzeitig den Vollstreckungsschutz beantragen konnte
(§ 765 a Abs. 3 ZPO).

Der Räumungsschutzantrag ist jedoch ebenfalls subsidiär zu anderen Möglichkeiten. Zum
einen kann nach § 721 ZPO beim Prozessgericht vor Schluss der letzten mündlichen Verhand-
lung beantragt werden, eine Räumungsfrist von längstens einem Jahr (§ 721 Abs. 5 ZPO) ein-
zuräumen. Bei Räumungsvergleichen ist nach § 794 a Abs. 1 ZPO ein Antrag auf Gewährung
einer Räumungsfrist beim Amtsgericht im Bezirk des Wohnraums möglich. Es ist eine Frist von
zwei Wochen vor dem im Vergleich festgelegten Räumungstermin zu beachten.

Im Downloadbereich finden Sie ein Beispiel eines Räumungsschutzantrags.
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen
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Lernfeld 12: 3 Die Einwendungen gegen Vollstreckungsmaßnahmen

Wiederholung und Vertiefung

1 . Nennen Sie jeweils ein Beispiel für formelle und materiell-rechtliche Einwendungen sowie
Schuldnerschutzanträge.

2 . Der Gerichtsvollzieher pfändet beim Schuldner dessen goldenen und mit Brillanten be-
setzten Trauring. Prüfen Sie, ob und ggf. wie sich der Schuldner hiergegen zur Wehr set-
zen kann.

3 . Wodurch unterscheiden sich Vollstreckungsmaßnahmen und Vollstreckungsentscheidun-
gen?

4 . Der Gerichtsvollzieher pfändet beim Schuldner eine wertvolle Erstausgabe von Goethes
„Faust“. Ein Dritter behauptet, Eigentümer dieser Erstausgabe zu sein.
a) War die Pfändung rechtens?
b) Wie kann der Dritte hiergegen vorgehen?
c) Wie lautet ein entsprechender Antrag des Dritten?
d) Welches Vorgehen ist dem Dritten zu empfehlen?

5 . Welche Möglichkeiten hat ein Schuldner, eine Räumungsfrist bei der Räumungsvollstre-
ckung zu erreichen?

▲ ▲
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